
Schriftliche Anfrage  
der Abgeordneten Toni Schuberl, Gabriele Triebel BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
vom 27.02.2024

Gewaltschutzkonzepte an Grundschulen im Landkreis Freyung-Grafenau

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.1 An welchen Grundschulen im Landkreis Freyung-Grafenau gibt es ein 
Gewaltschutzkonzept?   3

1.2 An welchen Grundschulen im Landkreis Freyung-Grafenau gibt es 
kein Gewaltschutzkonzept?   3

1.3 Aus welchem Grund gibt es an diesen Grundschulen im Landkreis 
Freyung-Grafenau kein Gewaltschutzkonzept?   3

2.1 Welche Vorgaben, Richtlinien, Empfehlungen oder Hilfestellungen des 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus gibt es bezüglich der Ein-
führung von Gewaltschutzkonzepten?   3

2.2 Ist es geplant, die Einführung von Gewaltschutzkonzepten an Grund-
schulen zwingend vorzuschreiben (bitte begründen)?   3

3.1 Wie werden Gewaltschutzkonzepte an Grundschulen initiiert (bitte 
auch jeweils Personen benennen, die diese Gewaltschutzkonzepte 
initiieren)?   3

3.2 Wie werden Gewaltschutzkonzepte an Grundschulen erarbeitet (bitte 
auch jeweils Personen benennen, die diese Gewaltschutzkonzepte 
initiieren)?   3

3.3 Wie werden Gewaltschutzkonzepte an Grundschulen beschlossen 
(bitte auch jeweils Personen benennen, die diese Gewaltschutzkonzepte 
initiieren)?   3

4.1 In welcher Weise werden Gewaltschutzkonzepte an Grundschulen 
innerhalb der Schulfamilie kommuniziert?    4

4.2 Sind Gewaltschutzkonzepte an Grundschulen für Schülerinnen und 
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern einsehbar?   4

5.1 Wie wird die Durchführung und Beachtung von Gewaltschutzkonzepten 
an Grundschulen sichergestellt?   4

5.2 Wer kontrolliert die Durchführung und Beachtung von Gewaltschutz-
konzepten an Grundschulen?   4
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5.3 Wie wird ein Verstoß gegen das Gewaltschutzkonzept geahndet?   4

6.  Welches Verfahren wird an Grundschulen angewandt, die kein Ge-
waltschutzkonzept haben, wenn ein Hinweis auf körperliche oder psy-
chische Gewalt (z. B. Mobbing durch Schülerinnen und Schüler, aber 
auch Mobbing durch Lehrkräfte gegenüber Schülerinnen und Schü-
lern) gegeben wird?   4

Hinweise des Landtagsamts   5
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Antwort  
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus  
vom 27.03.2024

1.1 An welchen Grundschulen im Landkreis Freyung-Grafenau gibt es 
ein Gewaltschutzkonzept?

1.2 An welchen Grundschulen im Landkreis Freyung-Grafenau gibt es 
kein Gewaltschutzkonzept?

1.3 Aus welchem Grund gibt es an diesen Grundschulen im Landkreis 
Freyung-Grafenau kein Gewaltschutzkonzept?

Die Fragen 1.1 bis 1.3 werden gemeinsam beantwortet. 

Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1.1 bis 1.3 der Schriftlichen Anfrage der Ab-
geordneten�Toni�Schuberl,�Gabriele�Triebel�(BÜNDNIS�90/DIE�GRÜNEN)�vom�27.02.2024�
(vgl.�Schreiben�des�Landtags�vom�27.02.2024,�PI/G-1312-2-4/67�UK)�verwiesen.

2.1 Welche Vorgaben, Richtlinien, Empfehlungen oder Hilfestellungen 
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus gibt es bezüglich 
der Einführung von Gewaltschutzkonzepten?

2.2 Ist es geplant, die Einführung von Gewaltschutzkonzepten an Grund-
schulen zwingend vorzuschreiben (bitte begründen)?

Die Fragen 2.1 und 2.2 werden gemeinsam beantwortet. 

Es wird auf die Antwort zu den Fragen 2.1 und 2.2 der Schriftlichen Anfrage der 
Abgeordneten�Toni�Schuberl,�Gabriele�Triebel�(BÜNDNIS�90/DIE�GRÜNEN)�vom�
27.02.2024 verwiesen.

3.1 Wie werden Gewaltschutzkonzepte an Grundschulen initiiert (bitte 
auch jeweils Personen benennen, die diese Gewaltschutzkonzepte 
initiieren)?

3.2 Wie werden Gewaltschutzkonzepte an Grundschulen erarbeitet (bitte 
auch jeweils Personen benennen, die diese Gewaltschutzkonzepte 
initiieren)?

3.3 Wie werden Gewaltschutzkonzepte an Grundschulen beschlossen 
(bitte auch jeweils Personen benennen, die diese Gewaltschutz-
konzepte initiieren)?

Die Fragen 3.1 bis 3.3 werden gemeinsam beantwortet. 
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Es wird auf die Antwort zu den Fragen 3.1 bis 3.3 der Schriftlichen Anfrage der Ab-
geordneten�Toni�Schuberl,�Gabriele�Triebel�(BÜNDNIS�90/DIE�GRÜNEN)�vom�
27.02.2024 verwiesen.

4.1 In welcher Weise werden Gewaltschutzkonzepte an Grundschulen 
innerhalb der Schulfamilie kommuniziert? 

4.2 Sind Gewaltschutzkonzepte an Grundschulen für Schülerinnen und 
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern einsehbar?

5.1 Wie wird die Durchführung und Beachtung von Gewaltschutzkonzepten 
an Grundschulen sichergestellt?

5.2 Wer kontrolliert die Durchführung und Beachtung von Gewaltschutz-
konzepten an Grundschulen?

5.3 Wie wird ein Verstoß gegen das Gewaltschutzkonzept geahndet?

Die Fragen 4.1 bis 5.3 werden gemeinsam beantwortet. 

Es wird auf die Antwort zu den Fragen 4.1 bis 5.3 der Schriftlichen Anfrage der Ab-
geordneten�Toni�Schuberl,�Gabriele�Triebel�(BÜNDNIS�90/DIE�GRÜNEN)�vom�
27.02.2024 verwiesen.

6.  Welches Verfahren wird an Grundschulen angewandt, die kein Ge-
waltschutzkonzept haben, wenn ein Hinweis auf körperliche oder 
psychische Gewalt (z. B. Mobbing durch Schülerinnen und Schüler, 
aber auch Mobbing durch Lehrkräfte gegenüber Schülerinnen und 
Schülern) gegeben wird?

Es wird auf die Antwort zu Frage 6 der Schriftlichen Anfrage der Abgeordneten Toni 
Schuberl,�Gabriele�Triebel�(BÜNDNIS�90/DIE�GRÜNEN)�vom�27.02.2024�verwiesen.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. 
Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version 
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente�
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen�
zur Verfügung.
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